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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
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Der diesjährige Herbst hatte es in sich: Mitte November wurde nach der sommerlichen
Anhörung die «Nationale Strategie Sucht 2017-2024» vom Bundesrat verabschiedet und
veröffentlicht. Sie will im Rahmen der bundesrätlichen Agenda Gesundheit202o eine
Verbesserung der Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Suchterkrankungen
erreichen. Aktuell werden nun konkrete Massnahmen erarbeitet und ab 2017 soll mit
deren Umsetzung begonnen werden.

Die Nationale Strategie Sucht möchte die Eigenverantwortung der Menschen stärken,
zielt aber auch auf die Weiterentwicklung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen.
Fachkreise aus dem Suchtbereich stimmen der Nationalen Strategie im Grundsatz zu,
äusserten sich in der Anhörung aber auch skeptisch, da die Strategie weitgehend dem
Status Quo entspreche, der auf lokaler und kantonaler Ebene bereits seit einigen Jahren
gelebt werde; was fehle, sei eine weitergehende Vision, in der sich die Strategie bspw.
auch zur Marktregulierung u.a. illegaler Substanzen äussere.

Akteure aus dem Wirtschaftsbereich votieren ebenso deutlich wie jene aus dem
Suchtbereich, allerdings gegen die Strategie. Sie bringen vor, dass diese zu einer
vermehrten Regulierung der Alkohol- und Tabakmärkte und damit zu einer
Bevormundung der Bürgerinnen führen würde.

Gleichentags wie die Nationale Strategie Sucht veröffentlichte der Bundesrat auch seine
Botschaft zum Entwurf des Tabakproduktegesetzes, der ein Verbot des Verkaufs von
Tabakwaren an Minderjährige enthält. Zudem sieht das Gesetz eine strengere Regelung
im Bereich Werbung und im internationalen Sponsoring vor. Der «Allianz für ein starkes
Tabakproduktegesetz» und der Eidg. Kommission für Tabakprävention EKTP greifen diese
Massnahmen zu kurz. Sie fordern nebst dem vorgesehenen Verbot von Kino-, Plakat- und
Printwerbung auch ein Verbot des Sponsorings von Open-Air-Festivals sowie von Werbung
an Verkaufsstellen wie Kiosken. Die Wirksamkeit solcher Massnahmen hat eine vom
Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegebene Studie aufgezeigt. Umgekehrt und in
bekanntem Ton reagiert die Wirtschaft auf diese Botschaft: Der Schweizerische
Gewerbeverband unterstützt zwar das geplante Verkaufsverbot an Minderjährige, lehnt
aber alle weiteren strukturellen Massnahmen ab. Das Argument lautet einmal mehr, dass
mündige Konsumentinnen nicht bevormundet werden sollen.

Was hier auf Seiten der Wirtschaft zum Ausdruck kommt, sind ein einseitiges und eher
interessengeleitetes Vertrauen in die Konsumkompetenz aller Bürgerinnen und die damit
verbundene Ideologie, wonach der Staat nicht in Marktmechanismen eingreifen darf.
Negiert wird dabei, dass die Tabakwerbung und das Sponsoring die Nachfrage
miterzeugen. Die Polarität ist bekannt: Statt nach einem sinnvollen Verhältnis zwischen
Selbstbestimmung und strukturellen Massnahmen zu fragen, wird dem sogenannten
mündigen Bürger die alleinige Verantwortung für allfällige negative Folgen des
Substanzkonsums zugeschoben.

Die Forderung nach Selbstbestimmung und die Förderung von Konsumkompetenz dürfen
nicht einseitig auf Kosten von strukturellen Massnahmen gehen. Es liegt hier in der
Verantwortung der Fachpersonen, fachliche Argumente ins Zentrum zu rücken und
aufzuzeigen, dass strukturelle Massnahmen sehr wohl ein wirksamer und sinnvoller
Beitrag zur Prävention von Suchtproblemen sind, deren Folgen sonst nicht nur das
Individuum, sondern die gesamte Gesellschaft trägt.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Redaktion des SuchtMagazin schöne Festtage, einen
guten Rutsch und für 2016 alles Gute und viel Energie für die kommenden
Herausforderungen.

Marcel Krebs


	Editorial

